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Vizepräsident Eduard Oswald

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf:

Erste Beratung des von der Fraktion der SPD ein-
gebrachten Entwurfs eines … Gesetzes zur Än-
derung des Urheberrechtsgesetzes

– Drucksache 17/5053 –
Überweisungsvorschlag:
Rechtsausschuss (f)
Ausschuss für Wirtschaft und Technologie
Ausschuss für Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung
Ausschuss für Kultur und Medien 

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Reden zu
diesem Tagesordnungspunkt zu Protokoll zu geben. –
Ich sehe, Sie sind damit einverstanden. Ich lese die Na-
men der Kolleginnen und Kollegen vor, damit die Frak-
tionen wieder Beifall geben können: Ansgar Heveling,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

René Röspel,

(Beifall bei der SPD)

Stephan Thomae,

(Beifall bei der FDP)

Dr. Petra Sitte,

(Beifall bei der LINKEN)

Krista Sager.1) Sollten die Kolleginnen und Kollegen
nicht da sein, bitte ich, Ihnen mitzuteilen, dass sie hier
mit Beifall bedacht worden sind.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 17/5053 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es
dazu anderweitige Vorschläge? – Das ist nicht der Fall.
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

   

1)  Anlage 8
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Anlage 8

Zu Protokoll gegebenen Reden 

zur Beratung des Entwurfs eines … Gesetzes
zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes (Ta-
gesordnungspunkt 19)

Ansgar Heveling (CDU/CSU): Lassen Sie uns heute
über das Zweitverwertungsrecht reden. Darum geht es
jedenfalls in dem auf Drucksache 17/5053 vorgelegten
Gesetzentwurf der SPD – vordergründig jedenfalls. Ei-
gentlich geht es aber eher um etwas anderes. Eigentlich
geht es darum, dass sich die SPD-Fraktion mit ihrem Ge-
setzentwurf das „Ich bin schon da“-Gefühl geben
möchte, das wir aus dem „Hase und Igel“-Märchen der
Gebrüder Grimm kennen. Während die Koalition behä-
big ihre Themen abarbeitet, kommt die SPD flink und
listig mit allem schon viel früher um die Ecke. Glück-
wunsch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD!
Der Punkt geht an Sie – jedenfalls der Punkt, dass Sie
schneller sind. 

Aber Listigkeit und Flinksein haben ihren Preis. Das
sehen wir gerade an dem von Ihnen vorgelegten Gesetz-
entwurf. Um nicht zu sagen: Der Erfolg ihres Gesetzent-
wurfs reduziert sich allein darauf, dass Sie ihn schneller
vorgelegt haben. Ihnen mag das vielleicht reichen; uns
reicht es jedenfalls nicht.

Machen wir es also ebenso schnell: Der Gesetzent-
wurf der SPD ist viel zu kurz gesprungen. Er ist reine
Effekthascherei, weil er einen einzelnen Aspekt, das
Zweitverwertungsrecht, ausschließlich so, wie ihn eine
Interessengruppe, verschiedene Wissenschaftsorganisa-
tionen, nach vorne tragen, in Gesetzesform gießen will. 

Ich kann zwar nachvollziehen, dass sich die SPD an-
gesichts der Tatsache, dass es nur um den kurzfristigen
Effekt geht, wirklich nicht viel Mühe machen wollte;
aber so einseitig vorzugehen und nicht einmal im Ansatz
den Versuch zu starten, mit einem Gesetzentwurf den
Ausgleich verschiedener Interessen vorzunehmen, das
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ist schon bemerkenswert. Bemerkenswert unklug! So
weit zum Gesetzentwurf der SPD.

Nun zum eigentlichen Thema, das wirklich die ernst-
hafte Auseinandersetzung lohnt. Denn es sind einige
Faktoren in der Tat nicht von der Hand zu weisen:

Zum einen wollen Wissenschaftler nachvollziehbarer-
weise ihre Ergebnisse gerne im Verlag mit dem höchsten
Renommee veröffentlichen. Daraus hat sich in einigen
Bereichen eine gewisse Monopolisierung ergeben. Und
es stimmt: Manche Verlage nutzen diese Monopolbil-
dung aus, verlangen immer höhere Preise und erreichen
dadurch Margen von bis zu 70 Prozent.

Zum anderen halten die Bibliotheksetats bei der
explosionsartigen Vermehrung von Veröffentlichungen
nicht Schritt. Im Gegenteil, die finanzielle Ausstattung
durch die öffentliche Hand wird immer schmaler.

Da ist es eigentlich kein Wunder, dass von interessier-
ter Seite der Ruf nach einer Schranke zugunsten einer
Zweitverwertungsmöglichkeit laut wird. Aber nur weil
der Ruf erschallt, heißt das noch nicht zwangsläufig,
dass man ihm folgen muss, vor allem nicht, dass man
sich dann auf dem richtigen Weg befindet.

„Quidquid agis prudenter agas et respice finem“ lau-
tet ein lateinisches Sprichwort: Was auch immer du tust,
handle klug und bedenke das Ende! Wenn der Gesetzent-
wurf der SPD dies schon nicht tut, dann sollten wir das
im Interesse der Urheber sehr sorgsam tun. Das braucht
naturgemäß Zeit – Zeit, die wir uns zur sorgsamen Vor-
bereitung des Dritten Korbs der Urheberrechtsreform
auch nehmen, um solche Schnellschüsse wie den SPD-
Gesetzentwurf zu vermeiden.

Wir sollten daher genau überlegen, ob ein solches
Zweitverwertungsrecht wirklich zielführend ist. In die-
sem Überlegungsprozess befinden wir uns derzeit.

Erstens. Es sind vor allem die Wissenschaftsorganisa-
tionen, die die Einführung eines Zweitverwertungsrech-
tes forcieren. Wo ist da die Stimme der wirklichen Urhe-
ber? Sind sie so schwach, dass sie der Stimme anderer
bedürfen? Oder sind sie vielleicht damit zufrieden, dass
sie gerade in dem besonderen Journal X oder der
Zeitschrift Y ihre Ergebnisse veröffentlichen können?

Zweitens. Ist eine gesetzliche Regelung im Urheber-
recht wirklich das richtige Instrument? Der SPD-Antrag
fordert das Zweitverwertungsrecht ausschließlich für die
Veröffentlichung von Ergebnissen öffentlich geförderter
Forschung. Damit wird der Gegenstand des Zweitver-
wertungsrechts schon deutlich eingeschränkt. Hinter die-
ser Beschränkung steht die nachvollziehbare Überle-
gung, dass die öffentliche Hand nicht zweimal für
Forschung bezahlen soll: zum einen über die For-
schungsförderung und zum anderen über die Biblio-
theksförderung.

Wenn es aber ohnehin nur um die Ergebnisse öffent-
lich geförderter Forschung geht, dann stellt sich die
Frage, ob das gewünschte Ziel nicht bereits durch Zu-
wendungsauflagen bei der Fördermittelvergabe erreicht
werden kann. So breit wie die öffentliche Förderung auf-
gestellt ist, müsste es doch mit dem Teufel zugehen,
wenn nicht ausreichend kritische Masse auf diesem Weg
erzeugt werden könnte, um den Verlagen als ebenbürti-
ger Verhandlungspartner gegenüberzustehen.

Drittens. Wir müssen uns die Frage stellen, ob die
Forderung nach einem Federstrich des Gesetzgebers
nicht sogar von dem eigentlichen Problem ablenkt, näm-
lich dem Problem, dass Etats von wissenschaftlichen Bi-
bliotheken immer weiter reduziert werden und immer
weniger Mittel für die Bereitstellung von Publikationen
zur Verfügung stehen. Ist es richtig, das auf Kosten der
Verlage zu sanktionieren?

Viertens. Können Verlage überhaupt noch verlässlich
kalkulieren, wenn es ein verbindliches Zweitverwer-
tungsrecht gibt? Die Verlage investieren in Veröffentli-
chungen. Sie steuern technisches Know-how bei und er-
bringen mit dem Lektorieren, Setzen und Publizieren
eigene Leistungen. In der Summe wollen Verlage selbst-
verständlich ihre verlegten Werke auch amortisieren. Es
ist nicht auszuschließen, dass die renommierten Publika-
tionen noch teurer und viele andere Werke einfach gar
nicht mehr verlegt werden. Am Ende mögen weniger
Veröffentlichungen und damit weniger Qualität stehen.
Weder die Verlage, die nicht jedes Werk verlegen wol-
len, noch die Urheber, die ja gerade in einschlägigen
Journalen veröffentlichen wollen, werden sich mögli-
cherweise zwingen lassen. Auch das müssen wir beden-
ken.

Sie sehen: Allein die Diskussion um diese eine
Schranke im Urheberrecht wirft viele Fragen auf – Fra-
gen, die bedacht sein wollen und auf die der Gesetzent-
wurf der SPD auch nicht im Ansatz eine Antwort gibt.

Ich will nicht verhehlen, dass ich persönlich einem
Zweitverwertungsrecht insgesamt kritisch gegenüber-
stehe. Ich sehe, dass hier die Gefahr einer Kostenverla-
gerung von den Nutzern auf die Kreativen besteht. Ich
sehe die Gefahr, dass letztlich die Qualität von Veröf-
fentlichungen leidet. Außerdem sehe ich die Gefahr,
dass es statt weniger mehr Monopolisierung gibt. Wir
sollten daher mit dem Instrument des Zweitverwertungs-
rechts sehr vorsichtig sein – vorsichtiger als die SPD mit
ihrem Gesetzentwurf.

René Röspel (SPD): Wie ermöglicht man einen um-
fassenden Zugriff auf das wissenschaftliche Wissen der
Welt? Diese ebenso grundsätzliche wie wichtige Frage
steht im Zentrum des von der SPD-Bundestagsfraktion
heute vorgelegten Entwurfs für ein Gesetz zur Änderung
des Urheberrechts. 

Wir alle kennen die klassischen Wege der schriftli-
chen Wissenschaftskommunikation. Es werden zunächst
Forschungsprojekte betrieben, die zu neuen oder erwei-
terten Erkenntnissen führen. Diese werden durch den
oder die Forscher in einem Textbeitrag dargestellt und
dann in einem Buch, einem Sammelband oder in einer
Zeitschrift veröffentlicht. Idealerweise stehen diese
Werke dann allen am Thema interessierten Forscherin-
nen und Forschern zur Verfügung, damit sie Rück-
schlüsse ziehen und Anregungen aufnehmen können für
ihre eigene Arbeit.

bruch
Highlight
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Nun werden seit einigen Jahren die Grenzen dieses
klassischen Modells deutlich. Die Gründe hierfür sind
vielfältig. So hat sich die Dynamik der wissenschaftli-
chen Kommunikation in einer Art und Weise verstärkt,
wie es zu Zeiten vor Internet und Web 2.0 undenkbar
war. Der Bedeutung des Internets für die wissenschaftli-
che Kommunikation muss der Gesetzgeber Rechnung
tragen, wenn die deutsche Wissenschaft von dieser Ent-
wicklung nicht abgekoppelt werden soll.

Die Verlage wiederum haben in den letzten Jahren
verstärkt ihre marktbeherrschende Rolle in der Wissen-
schaftskommunikation für teilweise extreme Preissteige-
rungen genutzt. Ein Beispiel aus den USA ist die Ankün-
digung der Nature Publishing Group gegenüber der
University of California, den Preis für die Onlinelizenz
für die Universität von 2011 an um sage und schreibe
400 Prozent zu erhöhen. Erst nach einer Boykottdrohung
kam es zu einer Annährung zwischen der Verlagsgruppe
und der Universität. Das Verhalten der Verlagsgruppe
zeigt, mit welcher Aggressivität einige Verlage versu-
chen, die Abhängigkeit von Hochschulen auszunutzen.
Übrigens waren die Kosten für die Lizenz der Nature
Publishing Group zwischen 2005 und 2009 bereits um
137 Prozent gestiegen. 

Die Folgen dieser Abhängigkeit sind insbesondere in
Bezug auf die staatliche Forschungsförderung für einen
unabhängigen Beobachter kaum mehr vermittelbar. Da
fördern der Bund und die Länder mit Milliardenbeträgen
die Wissenschaft und Forschung in Deutschland über
Projektmittel und Gehaltszahlungen. Ein Ergebnis dieser
Förderung sind neue Erkenntnisse, welche die Wissen-
schaftler in Schriftform einem weiten Kreis von Interes-
senten bekannt machen wollen. Hier treffen sie auf das
„Nadelöhr“: Verlage, die sich meist alle Rechte an den
Texten abtreten lassen. Meist wird sogar die Formatie-
rung des Textes, ausgehend von einer Formatvorlage, als
Aufgabe an den oder die Autoren delegiert. Der Verlag
verkauft dann sein Printprodukt bzw. seine Lizenzen an
Hochschulen, Bibliotheken, Einzelpersonen usw. In den
ersten beiden Fällen kauft der Steuerzahler – vertreten
durch Bund und Länder – also die von ihm finanzierten
Forschungserkenntnisse erneut zu hohen Kosten ein, da-
mit Dritte Zugang zu ihnen erlangen können. Aus Sicht
der Verlage hat dieses Vorgehen nur Vorteile; ein Modell
für die Zukunft der Wissenschaftskommunikation ist
dieses Verfahren aber nicht. 

Diese Erkenntnis ist nicht erst wenige Wochen oder
Monate alt. Bereits im Rahmen der Beratungen des
„Zweiten Korbes“ zur Reform des Urheberrechts hat
sich der Deutsche Bundestag für die Prüfung eines soge-
nannten unabdingbaren Zweitverwertungsrechts ausge-
sprochen. Dieser etwas sperrige Begriff bedeutet, dass
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Recht er-
halten, nach einer im Gesetz festgelegten Embargofrist
ihre – überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanzierten –
Texte nach einer Erstveröffentlichung etwa in einer Zeit-
schrift nach Belieben an einer anderen Stelle zweitzuver-
öffentlichen. Der Bundesrat hat in den Beratungen zum
„Zweiten Korb“ sogar einen dezidierten Vorschlag für
die Festschreibung eines solchen Zweitverwertungs-
rechts vorgelegt, den die damalige Bundesregierung je-
doch bedauerlicherweise nicht aufgegriffen hat. 

Nun steht seit einigen Monaten der Regierungsent-
wurf eines „Dritten Korbes“ zur Reform des Urheber-
rechts aus. Die Signale, die man bisher empfangen
konnte, deuten leider stark darauf hin, dass die Regie-
rung die Chance zur Vorlage eines Entwurfs für die Be-
lange von Bildung, Wissenschaft und Forschung und für
eine Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstand-
ortes Deutschland erneut vergeben wird. Dies ist sehr
bedauerlich, hat sich doch der Ausschuss für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung bei der Ver-
abschiedung des „Zweiten Korbes“ einstimmig für einen
„Dritten Korb“ für die Belange von Bildung, Wissen-
schaft und Forschung ausgesprochen. Ein modernes wis-
senschaftsfreundliches Urheberrecht ist ein wichtiger
Standortvorteil für unser Land.

Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben uns daher
dazu entschlossen, den Aspekt „Zweitverwertungsrecht“
in einem eigenständigen Gesetzentwurf in die parlamen-
tarische Debatte einzubringen. Wir wollen nicht, dass
diese wichtige Frage zwischen den vielen anderen Fra-
gen im Rahmen eines „Dritten Korbes“ untergeht oder,
wie üblich, weiterhin auf die lange Bank geschoben
wird. Auch wollen wir deutlich machen, dass eine Rege-
lung zum Zweitverwertungsrecht kein Spezial- oder
Randthema ist. 

Was fordern wir nun konkret? Mit unserem Gesetz-
entwurf soll ein unabdingbares Zweitverwertungsrecht
für wissenschaftliche Beiträge eingeführt werden, die im
Rahmen einer überwiegend mit öffentlichen Mitteln fi-
nanzierten Lehr- und Forschungstätigkeit entstanden
sind. Damit sollen die rechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um Open-Access-Publikationen zu er-
möglichen. Dabei ist uns klar, dass dies nur ein erster
Schritt sein kann und dass es weiterer flankierender
Maßnahmen bedarf, um Open Access zu unterstützen,
beispielsweise hinsichtlich der Förderrichtlinien der For-
schungsförderung oder hinsichtlich der Unterstützung
der Universitäten und der wissenschaftlichen Fachge-
sellschaften bei der Einrichtung entsprechender Plattfor-
men.

Im Gegensatz zum Vorschlag des Bundesrates diffe-
renzieren wir hinsichtlich der Embargofrist zwischen
sechs Monaten für Zeitschriftenbeiträge und zwölf Mo-
naten für Beiträge in Sammelwerken. Jeder Urheberin
und jedem Urheber steht frei, wie er mit diesem Recht
umgeht und die Möglichkeit zur Zweitverwertung nutzt. 

Die Autoren erhalten das Recht, ihre Beiträge im Ori-
ginalformat der Erstveröffentlichung zur Verfügung zu
stellen. Dies ist keine „Enteignung“ der Verlage, die das
Layout entwickelt haben, sondern es ist eine unerlässli-
che Voraussetzung, damit etwa die Zitierfähigkeit erhal-
ten bleibt. Durch die Verpflichtung, dass im Rahmen
einer Zweitverwertung der Ort der Erstpublikation anzu-
geben ist, kann und soll sogar eine Werbewirkung für die
betreffenden Zeitschriften bzw. Verlage entstehen. 

Mit unserem Vorschlag befinden wir uns damit sehr
nah an den Vorstellungen der großen Wissenschaftsorga-
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nisationen sowie der Bundesländer. Auch die bisherigen
Stellungnahmen der anderen im Bundestag vertretenen
Parteien lassen sich aus unserer Sicht dahin gehend in-
terpretieren, dass man über die Parteigrenzen hinweg of-
fen sein sollte bzw. ist für unseren Regelungsvorschlag.
Wir hoffen daher auf eine konstruktive Debatte und eine
Zustimmung über unsere Fraktion hinaus. 

Zu einer Debatte gehört selbstverständlich auch eine
Bewertung der Kritik an einem unabdingbaren Zweitver-
wertungsrecht. Nur darf man hierbei nicht vergessen,
dass für Wissenschaft und Forschung im Urheberrecht
andere Maßstäbe gelten müssen als für andere Publika-
tionsformen und -felder. So verdienen Wissenschaftler
selten einen Großteil ihres Einkommens mit Veröffentli-
chungen. Bestenfalls kann man Einnahmen aus Veröf-
fentlichungen als Nebenverdienst in Wissenschaft und
Forschung bewerten. Vielmehr ist es – gerade bei Buch-
publikationen – durchaus möglich, dass eine Veröffentli-
chung wissenschaftlicher Werke sogar Kosten für den
Autor zur Folge hat.

Der freie Fluss von Informationen ist außerdem kon-
stitutiv für eine erfolgreiche wissenschaftliche Tätigkeit.
Diese Freiheit von Informationen durch Hürden wie Ge-
bühren für den Zugriff auf Artikel und Beiträge – auch
noch Jahre und Jahrzehnte nach der Erstveröffentlichung –
einzuschränken, behindert immer mehr auch die Wissen-
schaft. Zwar mag der Grad der Einschränkung der wis-
senschaftlichen Forschung und der Wissenschaftsfreiheit
durch diese finanziellen, verlagsseitigen Hürden kaum
bezifferbar sein; klar ist jedoch, dass die Abwesenheit
eines Zweitverwertungsrechts den freien Fluss von In-
formationen erheblich behindert. All diejenigen, die sich
folglich gegen ein unabdingbares Zweitverwertungs-
recht aussprechen, müssen diese negativen Effekte aus-
drücklich in Kauf nehmen. 

Unser Gesetzentwurf ist sicherlich nur ein erster, aus
unserer Sicht wichtiger, Schritt auf dem Weg zur Umset-
zung eines echten Open Access – also offenen Zugangs –
zu wissenschaftlichem Wissen. Wir haben – auch und
gerade durch das Engagement vieler Menschen in zahl-
losen Gremien und Netzwerken – hier schon viel er-
reicht. Wir werden aber mit unserem heute vorgelegten
Entwurf nicht stehen bleiben im Bemühen für eine um-
fassende wissenschaftsfreundliche Reform des bundes-
deutschen Urheberrechts. Nicht zuletzt aus diesem
Grund und um dem Paradigmenwechsel wirklich mittel-
fristig Rechnung tragen zu können, haben wir den Ge-
setzentwurf mit einer Evaluierungsklausel versehen.
Drei Jahre nach Inkrafttreten soll diese Regelung dahin
gehend evaluiert werden, ob das Ziel des Gesetzgebers,
Open Access zu ermöglichen, tatsächlich erreicht wer-
den kann und ob es gegebenenfalls weiteren rechtlichen
Klarstellungsbedarf gibt.

Übrigens hat unsere Debatte von heute natürlich Aus-
wirkungen über die Landesgrenzen hinweg. Wir debat-
tieren ja auch auf europäischer Ebene über die Zukunft
des Urheberrechts, und viele andere Staaten in Europa
werden unser Bemühen für ein unabdingbares Zweitver-
wertungsrecht mit großem Interesse verfolgen. Deutsch-
land ist schon in der Vergangenheit in Europa mutig vo-
rangeschritten, wenn es darum ging, auch dort sinnvolle
Regelungen auf den Weg zu bringen, wo andere viel-
leicht noch zögern. 

Perspektivisch können wir es – wie bereits angedeutet –
aber nicht bei der Festschreibung eines unabdingbaren
Zweitverwertungsrechts belassen; dies schafft lediglich
die rechtliche Grundvoraussetzung. Wir müssen auch in-
tensiv prüfen, welcher flankierender Maßnahmen es be-
darf und wie beispielsweise die einschlägigen Förder-
richtlinien des Bundes dahin gehend verändert werden
müssen, sodass Open Access in allen Wissenschaftsbe-
reichen ermöglicht und gefördert wird. Auch wird zu
prüfen sein, wie die Forschungseinrichtungen, Universi-
täten und Hochschulen oder Bibliotheken und die wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften unterstützt werden
können bei der Errichtung entsprechender Open-Access-
Publikationsplattformen. Schließlich gilt es auch bei den
wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren dafür zu
werben, von diesem Zweitverwertungsrecht tatsächlich
Gebrauch zu machen. Auch bei den Wissenschaftsverla-
gen müssen wir dafür werben, neue Publikationsformen
und -modelle zu erproben und anzubieten. 

Selbstverständlich müssen wir auch mit den Ländern
sprechen, um sicherzustellen, dass wir in Deutschland
eine vergleichbare Infrastruktur an den Hochschulen er-
halten, die es erlaubt, das Zweitverwertungsrecht in der
Forschungspraxis zu leben. Mit den Bibliotheken haben
wir bereits leistungsstarke Dienstleister, die ein wichti-
ger Partner bei der Umsetzung des Zweitverwertungs-
rechts sein können. Nur haben die Länder in der Vergan-
genheit leider Sparmaßnahmen auf den Weg gebracht,
die den Universitäten die Aufrechterhaltung dieser Infra-
strukturen erschwert haben. Hier muss der Bund helfen.
Wir als SPD sind bereit, hier unterstützend tätig zu wer-
den. 

Abschließend möchte ich den Kolleginnen und Kolle-
gen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hierbei ins-
besondere Johannes Kollbeck, danken, die sich in den
letzten Jahren für die Festschreibung eines unabdingba-
ren Zweitverwertungsrechts eingesetzt und die uns bei
der Erarbeitung des Gesetzentwurfs unterstützt haben. 

Lassen Sie uns nun ergebnisoffen in die Ausschussbe-
ratungen gehen, gegebenenfalls auch eine Sachverstän-
digenanhörung, möglicherweise zu unterschiedlichen
Regelungsentwürfen, durchführen und zu einem ge-
meinsamen Weg finden, der das von unserem Gesetzent-
wurf präsentierte Ziel – und zwar sowohl hinsichtlich
der dafür notwendigen Rechtsgrundlagen als auch hin-
sichtlich der ebenso notwendigen flankierenden Maß-
nahmen – erreichbar macht. 

Stephan Thomae (FDP): Der Rohstoffreichtum un-
seres Landes liegt in den Köpfen seiner Menschen. Krea-
tivität, Innovationsgeist, Erfindungsreichtum und Risi-
kobereitschaft sind die Quellen unseres Wohlstandes. 

Erfindungen und Entdeckungen bedürfen aber von ih-
rer Entstehung bis hin zu ihrer Verwirklichung bisweilen
eines hohen Maßes an immateriellem und materiellem
Einsatz. Solche Investitionen werden nur getätigt, wenn
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eine reale Chance dafür besteht, dass sich Kreativität
und die dafür aufgewendeten Mittel auch auszahlen kön-
nen. 

Dafür muss der Staat die Rahmenbedingungen schaf-
fen. Der effektive Schutz und die wirksame Nutzbarkeit
und Durchsetzbarkeit der Rechte des geistigen Eigen-
tums sind mithin eine unerlässliche Voraussetzung, um
Kreativität und Innovationen zu fördern. Ich gehe davon
aus, dass darüber in diesem hohen Haus mehr oder weni-
ger Konsens herrscht. Wie man diese Ziele jedoch errei-
chen will, darüber kann man streiten.

Die SPD setzt sich mit dem von ihr eingebrachten
vorliegenden Gesetzentwurf für ein Zweitverwertungs-
recht wissenschaftlicher Urheber ein. Damit soll das Ziel
erreicht werden, Wissenschaft, Forschung und Bildung
unter wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen Zugang
zu wissenschaftlichen Informationen zu ermöglichen.

Die FDP-Bundestagsfraktion wird sich dem vorlie-
genden Antrag aus verschiedenen Gründen nicht an-
schließen. Zum einen ist der Antrag in sich sprachlich
widersprüchlich. Wer Dritten ein ausschließliches Nut-
zungsrecht an seinem Werk einräumt, kann selber kein
Nutzungsrecht an dem Werk haben, es sei denn, es
wurde vorher so vereinbart. Da entsprechende Vereinba-
rungen bereits jetzt im Rahmen der Privatautonomie
möglich sind, bedarf es hierfür keines eigenen Gesetzge-
bungsverfahrens.

Zum anderen sprechen auch inhaltliche Argumente
gegen ein obligatorisches Zweitverwertungsrecht: Ein
solches Zweitverwertungsrecht würde die Nutzungs-
rechte desjenigen beschneiden, dem der Urheber zuvor
eben jene Nutzungsrechte eingeräumt hat. Mit anderen
Worten: Wenn sich ein Autor bewusst zur Veröffentli-
chung seines Beitrags in einem Verlag entscheidet, dann
darf der Verlag nicht einer gesetzlich angeordneten Kon-
kurrenz ausgesetzt werden, sondern dann müssen die
vertraglichen Vereinbarungen in Bezug auf die Nut-
zungsrechte grundsätzlich Bestand haben. Ein obligato-
risches Zweitverwertungsrecht im deutschen Recht
würde darüber hinaus zu einer Wettbewerbsverzerrung
zulasten deutscher Verlage führen. 

Abschließend sei Ihnen gesagt, dass der von der SPD
angestrebte Erfolg mit der Schaffung eines solchen
Zweitverwertungsrechts keineswegs gesichert wäre;
denn das Zweitverwertungsrecht gäbe den Wissenschaft-
lern nur das Recht zur Zweitveröffentlichung. Kein Wis-
senschaftler wäre aber gezwungen, sich um eine solche
Veröffentlichung zu bemühen und sein Zweitverwer-
tungsrecht auch tatsächlich auszuüben.

Um die Zweitverwertung zu gewährleisten, wären
deshalb ergänzende Regelungen in den Bedingungen für
die Vergabe von Fördergeldern erforderlich, mit denen
der Wissenschaftler zur Zweitverwertung verpflichtet
wäre. Eine solche Pflicht wäre urheberrechtspolitisch be-
denklich, weil sie dem Grundsatz widerspricht, dass al-
lein der Urheber über das Ob und das Wie einer Veröf-
fentlichung seiner Werke entscheidet. 

Aus diesen Gründen wird die FDP-Bundestagsfrak-
tion den vorliegenden Gesetzentwurf nicht unterstützen.
Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): Man kann es nicht oft
genug wiederholen: Ergebnisse von öffentlich geförder-
ter Wissenschaft werden heute allzu oft in privatwirt-
schaftlichen Wissenschaftsverlagen publiziert. Dafür er-
hält der Verlag bis zu 80 Prozent seiner Kosten durch
Zuschüsse des Autors oder Herausgebers abgesichert. In
der Regel geben Wissenschaftler diese Kosten an ihre
Auftrags- und Arbeitgeber, also erneut die öffentliche
Hand, ab. Bei stetig steigenden Endpreisen kaufen dann
die Bibliotheken und Archive der Wissenschaftseinrich-
tungen wiederum mit öffentlichen Geldern diese Publi-
kationen, falls ihr Etat dafür ausreicht. 

Durch diese Praxis werden die Verlage mehrfach aus
der öffentlichen Hand subventioniert. Weiter wird es für
Wissenschaftseinrichtungen immer schwerer, For-
schungsergebnisse auch in den Archiven bereitzustellen.
Durch diese Praxis wird öffentliches Geld privatisiert
und freier Informations- und Wissensfluss einge-
schränkt.

Einem Versuch, dieses System zu durchbrechen, stehe
ich deshalb zunächst immer positiv gegenüber. Entspre-
chend begrüße ich grundsätzlich den Gesetzentwurf der
SPD zum Zweitverwertungsrecht für wissenschaftliche
Publikationen.

Würde Wissenschaftlern ein solches Recht unabding-
bar eingeräumt, wäre die Grundlage dafür geschaffen,
dass Wissenschaftler mit der Zweitveröffentlichung ihrer
Forschungsergebnisse eine allgemein zugängliche Wis-
sensdatenbank ohne Bezahlschranken aufbauen könnten.
Es wäre ein großer Schritt auf dem Weg zur Förderung
und Durchsetzung von Open-Access-Publikationen.

Der Entwurf der SPD steht im Einklang mit den Forde-
rungen des Bundesrates und der Allianz der Wissenschafts-
organisationen, die beide seit 2006 beziehungsweise
Sommer 2010 die Einführung eines Zweitverwertungs-
rechts vorschlagen. Auch wird die Zweitverwertung expli-
zit als Recht des Urhebers und nicht als Pflicht ausgestaltet.
Das sollte mit der gängigen Rechtsauslegung der Wissen-
schaftsfreiheit kompatibel sein, die interpretiert wird als
„Freiheit der Wissenschaftler, über die Art und Weise der
Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse zu entschei-
den“. 

Um es ganz klar und deutlich zu sagen: Die Einfüh-
rung eines Rechts auf Zweitveröffentlichung stärkt die
Urheber. Kein Verlag darf von ihnen verlangen, alle Ver-
öffentlichungsrechte exklusiv und auf Dauer abzutreten. 

Dennoch geht der Entwurf der SPD an einigen Stellen
nicht weit genug. Es ist mir nicht ersichtlich, warum das
Zweitverwertungsrecht nur für Beiträge in Sammelwer-
ken und Periodika gelten soll. Auch Monographien wie
Doktorarbeiten oder Habilitationsschriften werden aus
öffentlichen Mitteln gefördert. Warum muss ein Zweit-
verwertungsrecht, das zweifelsfrei dringend benötigt
wird, an den § 38 gekoppelt sein, der sich auf Sammel-
werke beschränkt?

Auch die unterschiedlichen Embargofristen bei Erst-
und Zweitverwertung mit sechs beziehungsweise zwölf
Monaten erschließen sich mir noch nicht. Warum sieht
der Entwurf im Vergleich zum bestehenden § 38 Abs. 1
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die Verkürzung auf ein halbes Jahr nur bei Periodika,
nicht aber bei Sammelwerken vor? Ist eine Embargofrist
überhaupt nötig, oder könnten wir nicht etwa auf For-
matgleichheit der Zweitpublikation verzichten und dafür
die Embargofristen deutlich verkürzen oder weglassen?

Nicht zuletzt erscheint mir die Beschränkung des
Zweitverwertungsrechts auf nichtkommerzielle Publika-
tionen problematisch. Geschäftsmodelle wie „Hybrides
Publizieren“, bei dem nur die digitale Version der Publi-
kation frei zugänglich ist, der Kauf des gedruckten
Werks aber kostenpflichtig ist, werden so schwieriger
durchzuführen sein. 

Das von der SPD verfolgte richtige Ziel, durch die
Einführung eines Zweitverwertungsrechts Open-Access-
Publikationen zu erleichtern und zu fördern, wird so teil-
weise gefährdet.

Dies ist übrigens ein Punkt, den es generell zu beden-
ken gilt: Ein Zweitverwertungsrecht erleichtert Open
Access. Eine umfassende Open-Access-Strategie ist da-
mit aber nicht erreicht. Damit ein offener Zugang zu
wissenschaftlichen Publikationen in der Breite möglich
wird, muss Open Access als Nutzungsrecht verstanden
werden. Davon würden auch Wissenschaftler bei ihrer
Recherche profitieren; sie sollten dann aber gegebenen-
falls zur Open-Access-Publikation ihrer Ergebnisse ver-
pflichtet werden. Dass dies im vorgegebenen rechtlichen
Rahmen viel schwieriger umzusetzen ist als der von der
SPD vorgeschlagene erste Schritt, ist mir bewusst. Wir
sollten dennoch hier nicht stehen bleiben.

Krista Sager (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die
Entwicklung des Internets und der neuen IuK-Techniken
haben auch die Arbeit im Wissenschaftsbereich revolu-
tioniert.

Für viele Aspekte der wissenschaftlichen Praxis, von
der wissenschaftlichen Recherche über die Kommentie-
rung bis zum internationalen Diskurs, ergeben sich
enorm erweiterte und beschleunigte Möglichkeiten. Der
leichtere und schnellere Zugang zu den Ergebnissen wis-
senschaftlicher Arbeit bringt positive Impulse für den
Fortschritt in der Wissenschaft und den Erkenntnisge-
winn.

Es ist nur konsequent, Zugangsbarrieren im Bereich
der Wissenschaft nicht nur im Bereich der technischen
Verfügbarkeit abzubauen, sondern auch Zugangsbarrie-
ren im Bereich der Kosten zu hinterfragen. Gerade da,
wo wissenschaftliches Arbeiten und Forschen öffentlich
finanziert wird, ist es nicht einsehbar, dass die Allge-
meinheit für den Zugang zu den Ergebnissen dieser Ar-
beiten noch einmal bezahlen soll.

Viele Bibliotheken konnten sich schon in der Vergan-
genheit viele internationale Journale mit hoher wissen-
schaftlicher Reputation kaum noch leisten, und die Kos-
ten für die öffentliche Hand im Zusammenhang mit der
Anschaffung wissenschaftlicher Publikationen sind zu-
nehmend explodiert.

Die schnelle und leichte elektronische Verfügbarkeit
von wissenschaftlichen Arbeiten tritt zunehmend in ei-
nen Widerspruch zu einer vorhandenen Kostenbarriere
für die Nutzerinnen und Nutzer dieser Ergebnisse. Kein
Wunder also, dass die Forderung nach Open Access,
nach kostenfreiem Zugang zu wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen für die Nutzerseite, nicht nur international
immer mehr um sich greift, sondern in unterschiedlicher
Weise und auf unterschiedlichen Wegen bereits prakti-
ziert wird. Dies reicht von anderen Bezahlmodellen, die
nicht die Nutzerinnen und Nutzer belasten, über wissen-
schaftsgeleitete Open-Access-Plattformen bis zur Ver-
pflichtung der Open-Access-Veröffentlichung im
Zusammenhang mit der öffentlichen Forschungsfinan-
zierung. Nicht nur die Forderung nach, sondern auch die
Umsetzung von Open Access im Wissenschaftsbereich
hat in letzter Zeit unübersehbar an Dynamik gewonnen.
Wir sind dafür, diesen Prozess auch politisch zu unter-
stützen.

Bei dieser Entwicklung spielt sicher auch eine Rolle,
dass nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer ein Interesse
an einem möglichst barrierefreien Zugang haben, son-
dern auch die Verfasserinnen und Verfasser wissen-
schaftlicher Beiträge diese möglichst breit mit der wis-
senschaftlichen Community teilen möchten. Viele
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fühlen sich
von den wissenschaftlichen Verlagen zunehmend ausge-
beutet, weil ein Großteil der Arbeit für die elektronische
Publikationsfähigkeit von den Autorinnen und Autoren
selbst erbracht werden muss. Auch die notwendigen
Peer-Review-Verfahren werden in der Regel kostenlos
von der Scientific Community selbst geleistet. Gleich-
zeitig werden den Autorinnen und Autoren alle oder fast
alle Rechte an ihren eigenen Beiträgen genommen. Viele
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen heute
geltend, dass diese Quasi-Enteignung in keinem ange-
messenen Verhältnis zu den tatsächlich erbrachten Leis-
tungen der Verlage steht.

Gleichzeitig gibt es aber auch die Warnung vor einem
möglichen Verlust von Publikationsmöglichkeiten, wenn
die Arbeit von Verlagen nicht mehr angemessen hono-
riert würde oder es in der Folge der Open-Access-Bewe-
gung zu einem noch stärkeren Konzentrationsprozess
kommen sollte. Gerade in den Fachrichtungen, in denen
die Buchform immer noch eine gewisse Bedeutung hat,
wird vor dem Verschwinden kleiner spezialisierter Ver-
lage gewarnt.

Der Überlegung, dass die realen Verlagsleistungen
vergütet werden sollten, trägt der sogenannte goldene
Weg Rechnung. Dabei wird die Leistung des Verlages
durch die Autorinnen und Autoren bzw. deren Institutio-
nen finanziert und nicht durch die Nutzerinnen und Nut-
zer. Große Wissenschaftsorganisationen wie die DFG
stellen dafür Publikationszuschüsse zur Verfügung.
Durch den goldenen Weg sind inzwischen große Open-
Access-Plattformen bedeutender internationaler wissen-
schaftlicher Verlage in verschiedenen Spezialrichtungen
entstanden. Dieser Weg entlastet zwar die Nutzerinnen
und Nutzer, beinhaltet aber nach wie vor die Gefahr der
Überforderung der öffentlichen Hand, die für die Kosten
der wissenschaftlichen Arbeit an Hochschulen und For-
schungseinrichtungen ja im Regelfall schon aufkommt.
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Eine andere Möglichkeit des Open Access ist der so-
genannte grüne Weg, das heißt die kostenlose elektroni-
sche Zweitveröffentlichung nach einer vereinbarten
Embargofrist ergänzend zur Verlagsversion, zum Bei-
spiel auf einem fachspezifischem Institutserver oder ei-
nem interdisziplinären Repository.

Aus aktuellem Anlass möchte ich unterstreichen, dass
Open Access, also der kostenfreie Zugang, die jeweilige
wissenschaftliche Veröffentlichung nicht zum Allge-
meingut macht, sondern diese weiterhin nach den Maß-
gaben wissenschaftlicher Redlichkeit als die wissen-
schaftliche Leistung ihrer Verfasserinnen und Verfasser
zu behandeln ist.

Um Open Access zu garantieren, ohne die öffentliche
Hand alleine mit den Verlagskosten zu belasten, wird in-
ternational die Pflicht zur Open-Access-Veröffentli-
chung haushalts- oder vertragsrechtlich zunehmend
schon mit der Bewilligung von öffentlichen Forschungs-
mitteln verbunden. In den USA wird eine entsprechende
Gesetzesinitiative diskutiert. Die EU hat dieses Verfah-
ren erprobt und will es zukünftig ausweiten und zum Re-
gelfall machen.

Die Verankerung eines Zweitverwertungsrechts im
§ 38 a des Urheberrechtsgesetzes, wie die SPD es heute
vorschlägt, würde zweifellos in der Open-Access-Szene
und Teilen der Scientific Community als starkes Signal
gewertet. Trotzdem sollten wir uns vor einer endgültigen
Festlegung auf dieses Instrument im Ausschuss gründ-
lich mit den Vor- und Nachteilen dieses Vorschlages und
auch mit den anderen Wegen zum Open Access befas-
sen. Denn es gibt da doch einige wichtige Fragen. Die
vorgeschlagene Änderung stärkt zwar die Rechte der
wissenschaftlichen Autorinnen und Autoren, enthält
aber nicht die Verpflichtung zur kostenlosen Veröffentli-
chung, geht also weniger von den Interessen der Nutze-
rinnen und Nutzer öffentlich oder überwiegend öffent-
lich finanzierter Forschung aus. 

Wie weit ist die Reichweite des deutschen Urheber-
rechts in einem Bereich, wo das Publikationsgeschehen
international ist, die größten Verlage sich im Ausland be-
finden und wissenschaftliche Ergebnisse oft von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus unterschiedli-
chen Staaten in Kooperation erbracht werden? Sind die
vorgeschlagenen Embargofristen bei der Zweitveröffent-
lichung für die unterschiedlichen Bedürfnisse im Wis-
senschaftsbereich differenziert genug? Wie wären die
Auswirkungen auf Publikationsmöglichkeiten im Be-
reich der Geisteswissenschaften zum Beispiel bei kleine-
ren spezialisierten Verlagen? Welche Auswirkungen
könnte die Grenze der mindestens hälftigen öffentlichen
Finanzierung für öffentlich-private Forschungskoopera-
tionen haben? Ist der § 38 a des Urheberrechts geeignet
für die Weiterentwicklung von Open Access in einem
nach wie vor lernenden System, das noch sehr im Um-
bruch ist? Diesen Fragen sollten wir im Ausschuss nach-
gehen, gerne auch unter Hinzuziehung von Experten.
(D)
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